
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nachrichtlich: 
Kommunale Spitzenverbände 
LVR 
 
Az.: 50 60  Münster, 07.07.2005 
 

 
Rundschreiben Nr. 23/2003 

 
 
Schutz von Kindern und Jugendlichen in Tageseinrichtungen gem. § 45 SGB 
VIII (KJHG) 
hier: Austausch von Spielsand in Tageseinrichtungen für Kinder 
 

- Erlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 6. Juni 2005  

- Stellungnahme des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und 
Familie des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30. Mai 2005 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Rundschreiben möchte ich Ihnen eine Stellungnahme des Ministeriums 
für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familien des Landes Nordrhein-Westfalen 
zum Austausch von Spielsand in Tageseinrichtungen zur Kenntnis geben: Das Mi-
nisterium schreibt:  
„Der von Ihnen angesprochene Runderlass des Ministeriums für Frauen, Jugend, 
Familie und Gesundheit vom 16.03.2000 „vorsorgender Gesundheitsschutz für Kin-
der auf Kinderspielflächen“ wurden mit dem Ziel veröffentlicht, das gesundheitliche 
Risiko für spielende Kinder auf Kinderspielflächen zu verringern. Die hierfür genann-
ten Voraussetzungen unterscheiden nicht zwischen öffentlichen oder privatbetriebe-
nen Kinderspielflächen.“ 
 

 

Warendorfer Straße 25, 48133 Münster 
Telefon: 0251 591-01 
Öffentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig A, 
Linien 2 und 10 bis Zumsandestraße 
Parken: LWL-Parkplätze Warendorfer Str. 25 
 

Konto der Hauptkasse des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe: 
WestLB AG Münster 
BLZ 400 500 00, Konto-Nr. 60 129 
IBAN: DE35 4005 0000 0000 0601 29 
BIC: WELADEDD 
 

  
 

 

Servicezeiten: Montag-Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr, 14:00 - 15:30 Uhr 
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr 

 

Ansprechpartnerin: 
Christa Döcker-Stuckstätte 
 
Tel.: 0251/591-5962 
Fax: 0251/591-275 
E-Mail: christa.doecker-stuckstaette@lwl.org 
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Ziffer 2.2 dieses Erlass sieht vor, dass Spielsand aus hygienischen Gründen 
mindestens einmal jährlich auszutauschen ist. Hierbei handelt es sich um eine 
Empfehlung, die aus Gründen des vorsorgenden Gesundheitsschutzes für Kinder 
auf Kinderspielflächen aufgenommen wurde, um insbesondere die in Buddelkästen 
besonders intensiv mit Sand spielenden Kleinkinder vor Infektionen zu schützen. 
Von dem im Erlass vorgegebenen jährlichen Sandwechsel, der sich an der Praxis 
orientierte, kann in begründeten Einzelfällen jedoch abgewichen werden, wenn 
durch entsprechende Maßnahmen sichergestellt werden kann, dass es nicht zu 
Verunreinigungen des Spielsandes durch Fäkalien oder andere Einträge wie Laub, 
Müll, o.ä. kommt: Neben einer regelmäßigen Reinigung der Kästen, ist eine Abdeckung während der 
Nichtbenutzungszeit sinnvoll. Für Tiere, insbesondere Hunde und Katzen sollte 
durch entsprechende Vorkehrungen (Zäune, Hecken, usw.) der Zugang erschwert 
werden. 
 
Bei entsprechender unsachgemäßer Benutzung und dadurch bedingten Verunreini-
gungen können allerdings auch kürzere Interwalle bzw. noch häufigere Sandwechsel 
erforderlich sein, um Gesundheitsgefahren für spielende Kinder zu vermeiden. Ob 
und in wie weit dies gegeben ist, entscheidet jedoch vor Ort das zuständige Ge-
sundheitsamt in eigenem Ermessen. Eine Rechtsgrundlage, die vorgibt, dass Spiel-
sand auf Kinderspielplätzen einmal jährlich auszutauschen ist, besteht allerdings 
nicht.“ 
 
Das Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen hat 
nach meinem Bericht vom 20. April 2005 diese Stellungnahme des Fachministeri-
ums eingefordert.  
 
Ich bitte Sie, Ihre Träger entsprechend zu informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
gez. 
 
 
 
Klaus-Heinrich Dreyer 
 
 


